
 

  

 

 

25.06.2018 I 37.1-1.8.1-26/16 

 

Z-8.1-970  25. Juni 2018   
25. Juni 2023  

PERI GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 19 

89264 Weißenhorn 

 

 

  

 

  

Gerüstbauteile für das Gerüstsystem "PERI UP Easy 100"  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen und 

genehmigt. 

Dieser Bescheid umfasst 25 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 14), Anlage B (Seiten 1 bis 139), 

Anlage C (Seiten 1 bis 18) und Anlage D (Seiten 1 bis 44).  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des 
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. 
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls 
Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 
Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 
Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

 Zulassungsgegenstand sind vorgefertigte Gerüstbauteile nach Tabelle 1 zur Verwendung im 
Gerüstsystem "PERI UP Easy 100". 

Genehmigungsgegenstand ist die Anwendung des Gerüstsystems "PERI UP Easy 100" als 
Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der 
"Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1"1 und DIN 4420-1:2004-03.  

Die Haupttragkonstruktion besteht aus teilbaren Vertikalrahmen in Form von Basisrahmen 
EVB, Basisausgleich EVA, Easyrahmen EVF mit innen Vertikalstielen (Rohr EVR) respektive 

Kopfrahmen EVH und aus in den Rahmenebenen, aus Belägen ℓ  3,0 m sowie aus 
Vertikaldiagonalen (Längsdiagonale EBF) in der äußeren vertikalen Ebene. Die Gerüstbreite 
beträgt 1,00 m, die Belagbreite ohne Konsolen 0,99 m. 

Das Gerüstsystem wird aus Gerüstbauteilen nach den Tabellen 1 und 4, aus Stahlrohren 
und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03, aus Gerüstbretter und -bohlen nach 
DIN 4420-1:2004-03, aus leichten Gerüstspindeln nach DIN 4425:2017-04 und aus 
Fußspindeln nach Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 gebildet. Weiterhin dürfen 
Gerüstbauteile nach Z-8.22-863 verwendet werden, die unter Verwendung von 
Komponenten entsprechend Z-8.22-863 hergestellt, überwacht und gekennzeichnet wurden 
und deren Verwendbarkeit im Gerüstsystem "PERI UP Easy 100" gegeben ist. 

2 Bestimmungen für die Gerüstbauteile 

2.1 Eigenschaften 

2.1.1 Allgemeines 

 Die Gerüstbauteile der  Tabelle 1 müssen den Angaben der Anlage B, den beim Deutschen 
Institut für Bautechnik hinterlegten Unterlagen, sowie den Regelungen der folgenden 
Abschnitte entsprechen.  

Tabelle 1: Bauteile für das Gerüstsystem "PERI UP Easy 100“ 

Bezeichnung Anlage B, Seite 
Details / 

Komponenten nach 
Anlage B, Seite 

BASISRAHMEN  EVB 100/174 1 3, 7 

BASISAUSGLEICH  EVA 100/50 2 3, 7 

BASISAUSGLEICH  EVA 100/100 4 3, 7 

EASYRAHMEN EVF 100/200 5 3, 7 

KOPFRAHMEN EVH 100/96 6 3, 7 

2.1.2 Metallische Werkstoffe 

 Die metallischen Werkstoffe müssen den technischen Regeln nach Tabelle 2 entsprechen, 
ihre Eigenschaften sind durch Prüfbescheinigungen entsprechend den Angaben in Tabelle 2 
zu bestätigen.  

                                                      
1
  siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff  
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Tabelle 2: Technische Regeln und Prüfbescheinigungen für die metallischen Werkstoffe 
der Gerüstbauteile 

Werkstoff 

Werkstoff- 

nummer/ 

Numerische 

Bezeichnung 

Kurzname 
technische 

Regel 

Prüfbescheini-

gung nach 

DIN EN 10204: 

2005-01 

Baustahl 

1.0577 S355J2 *
)
 

DIN EN 10025-2: 

2005-04 

3.1 1.0976 S355MC 
DIN EN 10149-2: 

2013-12 

1.8849 S460MH 
DIN EN 10219-1: 

2006-07 

*
)
 Die in einigen Anlagen verwendete Bezeichnung "S355J2D" bezeichnet einen Stahl S355J2 nach 

DIN EN 10025-2:2005-04 mit dem Zusatzsymbol "D" der Gruppe 2 "für Schmelztauchüberzüge" 

nach DIN EN 10027-1:2017-01. 

2.1.3 Komponenten der Gerüstbauteile 

 Die angeformten Rohrverbinder nach Tabelle 3 müssen den Angaben der Anlage B, den 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Unterlagen, sowie den Regelungen der 
folgenden Abschnitte entsprechen. 

 Die 3/4-Rosetten sind in Z-8.22-863 geregelt. 

Tabelle 3: Komponenten der Gerüstbauteile 

Bezeichnung 
Anlage B,  

Seite,  

Regelungen für die 
Herstellung, die 

Überwachung und den 
Übereinstimmungs-

nachweis 

3/4-Rosette geschlossen 3 geregelt in Z-8.22-863 

angeformter Rohrverbinder 160 mm 1, 5 
Abschnitte 2.1 bis 2.3 

angeformter Rohrverbinder 200 mm 1, 2, 4, 5 

2.1.4 Korrosionsschutz 

 Es gelten die Technischen Baubestimmungen. 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Herstellung 

 Betriebe, die geschweißte Gerüstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, müssen 
nachgewiesen haben, dass sie hierfür geeignet sind. 

 Für Stahlbauteile gilt dieser Nachweis als erbracht,  

o wenn die Qualifizierung von Schweißverfahren und Schweißpersonal nach 
DIN EN 1090-2:2011-10 erfolgt und für den Betrieb ein Schweißzertifikat mindestens 
der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder 

o wenn für den Betrieb eine Bescheinigung mindestens über die Herstellerqualifikation 
der Klasse C (Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach DIN 18800-7:2008-11 
vorliegt und dabei durch Verfahrensprüfung die Eignung zur Fertigung der 
vorgesehenen Schweißverbindungen nachgewiesen ist. 
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2.2.2 Kennzeichnung 

 Die Lieferscheine der Gerüstbauteile nach Abschnitt 2.1 sind nach den 
Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder zu kennzeichnen. 

Zusätzlich sind die Gerüstbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit  

 - dem Großbuchstaben "Ü", 

 - mindestens der verkürzten Zulassungsnummer "970", 

 - dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und 

 - den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung 

 zu kennzeichnen. 

 Alternativ darf die codierte Kennzeichnung nach Anlage B, Seite 37 verwendet werden. 

 Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt 
sind. 

2.3 Übereinstimmungsbestätigung 

2.3.1 Allgemeines 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Gerüstbauteile nach Abschnitt 2.1 mit den 
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers 
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungs-
zertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen 
Fremdüberwachung einschließlich einer Produktprüfung durch eine anerkannte 
Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

 Die ¾-Rosetten sind entsprechend der Regelungen nach Z-8.22-863 herzustellen, zu 
überwachen und zu kennzeichnen. 

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Gerüstbauteile eine 
hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle 
einschließlich Produktprüfung einzuschalten.  

 Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Gerüstbauteile 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
anzugeben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats und von der Überwachungsstelle eine Kopie des 
Überwachungsberichts zur Kenntnis zu geben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist auf Verlangen zusätzlich eine Kopie des 
Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Gerüstbauteile den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 
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 Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten 
Maßnahmen einschließen: 

Gerüstbauteile nach Tabelle 1: 

- Kontrolle und Prüfungen des Ausgangsmaterials: 

- Es ist zu kontrollieren, ob für die Werkstoffe Prüfbescheinigungen entsprechend 
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Prüfergebnisse den Anforderungen 
entsprechen.  

- Bei mindestens 1 ‰ der jeweiligen Bauteile ist die Einhaltung der Maße und 
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu 
kontrollieren.  

- Kontrolle und Prüfungen, die an den Gerüstbauteilen durchzuführen sind: 

- Bei mindestens 1 ‰ der Gerüstbauteile sind die Einhaltung der Maße und Toleranzen 
und ggf. die Schweißnähte sowie der Korrosionsschutz entsprechend den Angaben 
der Konstruktionszeichnungen zu kontrollieren. 

- Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der Gerüstbauteile sind die 
entsprechenden Schablonen- bzw. Maschineneinstellungen vor der ersten 
Inbetriebnahme zu überprüfen und zu dokumentieren. 

Komponenten nach Tabelle 3: 

- Die 3/4-Rosetten sind entsprechend der Regelungen nach Z-8.22-863 zu überprüfen. 

- Bei mindestens 1‰ der angeformten Rohrverbinder sind Duktilität, Steifigkeit und 
Beanspruchbarkeit entsprechend dem in Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten 
Prüfplan zu kontrollieren. Die Maschinenparameter sind vor jeder Inbetriebnahme und bei 
jedem Schichtwechsel zu überprüfen und zu dokumentieren. 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und 
auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

 - Bezeichnung der Gerüstbauteile bzw. Komponenten 

 - Art der Kontrolle 

 - Datum der Herstellung und der Prüfung der Gerüstbauteile bzw. Komponenten 

 - Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen 

 - Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die 
Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen.  

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Gerüstbauteile, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen.  

2.3.3 Fremdüberwachung 

 In jedem Herstellwerk der Gerüstbauteile ist die werkseigene Produktionskontrolle durch 
eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens zweimal jährlich für die 
Komponenten nach Tabelle 3 und alle fünf Jahre für die Gerüstbauteile nach Tabelle 1. Im 
Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen 
Produktionskontrolle einschließlich einer Produktprüfung der Gerüstbauteile durchzuführen. 
Die Probennahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.  
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 Es sind mindestens folgende Prüfungen durchzuführen:  

- Überprüfung der personellen und einrichtungsmäßigen Voraussetzungen zur ordnungs-
gemäßen Herstellung der Gerüstbauteile 

- Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle 

- Stichprobenartige Kontrollen auf Übereinstimmung der Gerüstbauteile mit den Bestim-
mungen der Zulassung nach 

 - Bauart, Form, Abmessung 

 - Korrosionsschutz 

 - Kennzeichnung 

- Überprüfung des geforderten Schweißeignungsnachweises  

-  An mindestens je 5 angeformten Rohrverbindern nach Tabelle 3 ist die Einhaltung der in 
den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Unterlagen angegebenen Maße 
und Winkel zu überprüfen und mit den zulässigen Toleranzen zu vergleichen. 

-  Für die angeformten Rohrverbinder sind je Überwachungstermin mindestens 5 Prüfungen 
entsprechend den Regelungen des Abschnitts 2.3.2 durchzuführen. 

 Die Gerüstbauteile sind der laufenden Produktion zu entnehmen.  

 Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik oder der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

3.1 Planung 

3.1.1 Allgemeines 

Das Gerüstsystem "PERI UP Easy 100" wird aus Gerüstbauteilen nach Abschnitt 1 gebildet.  

 An den Vertikalstielen der Basisrahmen (als U-Rahmen), Basisausgleich, Easyrahmen (als 
T-Rahmen) und Kopfrahmen (als L-Rahmen) sind unmittelbar unterhalb des Querriegel-
anschlusses die 3/4-Rosetten aus dem Modulsystem PERI UP Flex (Z-8.22-863) 
angeschweißt, sodass dort Quer- und Längsriegel mit Riegelkopf UH Plus anschließbar sind. 

 Dabei können am Loch Ø16 der 3/4-Rosetten auch die Knotendiagonalen UBK oder 
Verbandsdiagonalen UBS für die Aussteifung der Gerüstfelder parallel zur Fassade 
eingebaut werden. 

Mit Knotenanschlüssen - Gerüstknoten in Form der 3/4-Rosetten - werden die Anbauteile 
wie z.B. Konsolen oder Längsriegel angeschlossen. Als Riegel sind Horizontalriegel UH Plus 
und Horizontalriegel UHE verwendbar.  

Tabelle 4: Weitere Gerüstbauteile für die Verwendung im Gerüstsystem 
 "PERI UP Easy 100" 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten 

nach Anlage B, 

Seite 

Regelungen für die 

Herstellung, die Kenn-

zeichnung und den 

Übereinstimmungs-

nachweis 

ROHR EVR 150 8 3 
geregelt in Z-8.1-957 

LAENGSDIAGONALE EBF L X 200 9 --- 
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Tabelle 4: (Fortsetzung) 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten 

nach Anlage B, 

Seite 

Regelungen für die 

Herstellung, die Kenn-

zeichnung und den 

Übereinstimmungs-

nachweis 

STAHLBELAG EDS 33X200-300 10 11 

geregelt in Z-8.1-957 

STAHLBELAG EDS 33X50-150 11 --- 

KOMBIBELAG EDW 66X300 12 --- 

KOMBIBELAG EDW 66X250 13 --- 

KOMBIBELAG EDW 66X200 14 --- 

KOMBIBELAG EDW 66X150 15 --- 

LEITERGANGSTAFEL EAW-L 

66X300 
16 12, 19 

LEITERGANGSTAFEL EAW-L 

66X250 
17 12, 13, 19 

DURCHSTIEGSBELAG EAW 66X200 18 12, 14 

LEITER EAL 19 --- 

KONSOLE ECB 33 20 7, 21 

KONSOLE ECM 33 21 3, 5, 7 

KONSOLE ECM 67 22 3, 5, 7, 21 

KONSOLE ECM 100 23 3, 5, 7, 21 

GELAENDERHOLM EPG 24 --- 

GELAENDERPFOSTEN EVP 100 25 3 

GELAENDERKUPPLUNG EPR 26 3 

SCHUTZWANDPFOSTEN EPS 27 3, 25 

SCHUTZDACHANSCHLUSS EPC 28 --- 

STIRNGELAENDER EPF 33 29 --- 

STIRNGELAENDER EPF 67 30 --- 

STIRNGELAENDER EPF 100 31 --- 

MULTITRÄGER ELM 200 32 3, 5 

GERUESTHALTERKUPPLUNG EWC 33 --- 

EASYBASISSTIEL EVS 124 34 1, 3 

EASYSTIEL EVM 200 35 3, 5 

STIRNGELAENDER EPF 75 36 --- 

BASISRAHMEN  EVB 67/174 38 3, 7 

BASISAUSGLEICH  EVA 67/50 39 3, 7 

BASISAUSGLEICH  EVA 67/100 40 3, 7 

EASYRAHMEN EVF 67/200 41 3, 7 

KOPFRAHMEN EVH 67/96 42 3, 7 

FUSSSPINDEL UJB 43 --- 

geregelt in Z-8.1-865 GELENKFUSSSPINDEL UJS 44 --- 

FUSSPLATTE UJP 45 --- 
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Tabelle 4: (Fortsetzung) 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten 

nach Anlage B, 

Seite 

Regelungen für die 

Herstellung, die Kenn-

zeichnung und den 

Übereinstimmungs-

nachweis 

SPINDELSICHERUNG UJS 46 --- 

geregelt in Z-8.1-865 

GITTERTRAEGER - STAHL ULS 50 47 --- 

GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70 48 --- 

GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD 49 --- 

GITTERTRAEGER - ALU ULA 70 HD 50 --- 

VERBINDER ULT 32 51 --- 

SCHIEBEREITER ULB 50/70 52 --- 

FALLSTECKER Ø48/57 53 --- 

STECKBOLZEN Ø48/57 54 --- 

GERUESTHALTER UWT 55 --- 

DISTANZHALTER UEC 10 56 --- 

BOHLENRIEGEL UHL 57 --- 

BOHLENSICHERUNG UPD 58 --- 

LEITER UEL mit Haken 59 --- 

VERBANDSDIAGONALE UBS -A 60 --- 

geregelt in Z-8.22-863 

VERBANDSDIAGONALE UBS -B 61 --- 

KNOTENDIAGONALE UBK 62 --- 

RIEGELDIAGONALE UBL 63 --- 

BODENDIAGIONALE UBB 64 --- 

HORIZONTALDIAGONALE UBH Flex 65 --- 

KUPPLUNGSDIAGONALE UBC-2 66 --- 

BASISSTIEL UVB 24 67 --- 

VERTIKALSTIEL UVR 68 --- 

KOPFSTIEL UVH 69 --- 

KOPFSTIEL UVH 50 70 --- 

KOPFSTIEL UVH 125 71 --- 

BASISSTIEL UVB 49 72 --- 

VERTIKALSTIEL LVR 73 --- 

HORIZONTALRIEGEL UH 74 --- 

HORIZONTALRIEGEL UH Plus 75 --- 

PODESTBLECH UAB 30 76 --- 

TREPPENGELAENDER UAG 77 --- 

TREPPENGELAENDER UAH 78 --- 

BORDBLECH UPY 79 --- 

BASISBALKEN UVA 250 80 --- 

UH-ZAPFEN 81 --- 

RIEGELAUFNAHME UHA 82 --- 
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Tabelle 4: (Fortsetzung) 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten 

nach Anlage B, 

Seite 

Regelungen für die 

Herstellung, die Kenn-

zeichnung und den 

Übereinstimmungs-

nachweis 

RIEGELAUFNAHME UHA Halb 83 --- 

geregelt in Z-8.22-863 

RIEGELAUFN. UHA Halb mit Zapfen 84 --- 

UH-ZAPFEN-2 85 --- 

RIEGELAUFN. UHA-2 Halb mit Zapf. 86 --- 

AUFLAGE UC 87 --- 

KONSOLE UCM 50-2 88 --- 

KONSOLE UCM 75-2 89 --- 

KONSOLE UCM 50 mit Halbrosette 90 --- 

KONSOLE UCM 75 mit Halbrosette 91 --- 

KONSOLE UCM 50 mit Zapfen 92 --- 

KONSOLE UCM 75 mit Zapfen 93 --- 

KUPPLUNGSRIEGEL UHC 94 --- 

KLAPPRIEGEL UPK 95 --- 

KONSOLABSTUETZUNG UCM 96 --- 

HORIZONTALRIEGEL VERSTÄRKT 

UHV 
97 --- 

HORIZONTALRIEGEL UHV Plus 98 --- 

HORIZONTALRIEGEL VERSTÄRKT 

UHV-L 
99 --- 

HORIZONTALRIEGEL UHV-L Plus 100 --- 

INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 25 101 --- 

INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 37,5 102 --- 

STAHLBELAG UDG 25, geschweisst 103 --- 

STAHLBELAG UDG 25, genietet 104 --- 

BELAGKLAMMER UDC 105 --- 

ABDECKBLECH UDP 106 --- 

ECKBLECH UDC 107 --- 

DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 

75x300/3 
108 --- 

DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 

75x200/3 u. 75x250/3 
109 --- 

DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 

75x150/3 
110 --- 

DURCHSTIEG UAF 50 111 --- 

DURCHSTIEG UAF 75 112 --- 

LEITER FLEX UEL mit Haken 113 --- 

LEITER UAF 200, Alu 114 --- 
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Tabelle 4: (Fortsetzung) 

Bezeichnung 
Anlage B, 

Seite 

Details / 

Komponenten 

nach Anlage B, 

Seite 

Regelungen für die 

Herstellung, die Kenn-

zeichnung und den 

Übereinstimmungs-

nachweis 

GERÜSTTREPPE UAS 75x300/200, 

Alu 
115 --- 

geregelt in Z-8.22-863 

GERÜSTTREPPE UAS 75x250/200, 

Alu 
116 --- 

GERÜSTTREPPE UAS 75, Alu 117 --- 

GERÜSTTREPPE UAS 75x75/50, Alu 118 --- 

GERÜSTTREPPE UAS 75x75/150 T, 

Alu 
119 --- 

GERÜSTTREPPE UAS 75x75/150 S, 

Alu 
120 --- 

GERÜSTTREPPE UAS 75x150/100, 

Alu 
121 --- 

GERÜSTTREPPE UAS 75x150/100 S, 

Alu 
122 --- 

TREPPENWANGE UA 123 --- 

ENDSTUFE UAE 100/125 124 --- 

TREPPENSTUFE UAR 100/125 125 --- 

RIEGEL AN TREPPE UAS 75 126 --- 

LEITERANSCHLUSS UAC-2 127 --- 

ENDELEMENT ULS 50 Flex 128 --- 

VERBINDER ULS Flex 129 --- 

ZWISCHENELEMENT ULS Flex 130 --- 

ZAPFEN MIT DISTANZROHR URE 

4/42 
131 --- 

ENDELEMENT ULS 50 Flex mit Verb. 132 --- 

KUPPLUNGSANSCHLUSS FUER UH 133 --- 

ANKERKUPPLUNG UWC 134 --- 

VORL. STIRNSEITENGELAENDER 

UPA Flex 
135 --- 

VORL. STIRNSEITENGELAENDER 

UPA 100 Flex 
136 --- 

BORDBRETT HOLZ UPF 137 --- 

GELAENDERHALTER EPW 138 --- 

ROSETTENKUPPLUNG UWR 139 --- 
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3.1.2 Regelausführung 

 Für die Verwendung der Gerüstbauteile in Fassadengerüsten ist eine Regelausführung 
beschrieben, für die die Standsicherheitsnachweise der vollständig aufgebauten 
Gerüstkonfigurationen erbracht sind. Ausführungen von Fassadengerüsten gelten als 
Regelausführung, wenn sie den Bestimmungen der Anlage C und D entsprechen. Davon 
abweichende Ausführungen bedürfen eines gesonderten Nachweises.  

 Die Regelausführung gilt für Fassadengerüste mit Aufbauhöhen bis 24 m über Gelände 
zuzüglich der Spindelauszugslänge. Das Gerüstsystem darf in der Regelausführung mit 

Feldweiten ℓ  3,0 m für Arbeitsgerüste der Lastklassen  4 nach DIN EN 12811-1:2004-03 
verwendet werden. Das Gerüstsystem darf in der Regelausführung als Fang- und 
Dachfanggerüst mit einer Fanglage der Klasse FL1 und als Dachfanggerüst mit 
Schutzwänden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden. 

3.1.3 Abweichungen von den Regelausführungen 

 Der Nachweis der Standsicherheit der Gerüste ist im Einzelfall oder durch eine statische 
Typenberechnung nach den Technischen Baubestimmungen und den Festlegungen dieses 
Bescheids zu erbringen, falls sie nicht der Regelausführung nach Anlage C und D 
entsprechen. Die beim Standsicherheitsnachweis anzusetzenden Kennwerte sind in diesem 
Bescheid genannt. 

 Dabei dürfen auch andere Verankerungsraster und andere Netze als Gerüstbekleidungen 
verwendet werden. Die gegebenenfalls erhöhten Beanspruchungen (z. B. aus der Vergröße-
rung des Eigengewichts und der Windlasten oder aus erhöhten Verkehrslasten) sind in 
einem Gerüst bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellebene zu verfolgen. Ebenso ist 
der Einfluss von Bauaufzügen oder sonstigen Hebezeugen zu berücksichtigen, wenn diese 
nicht unabhängig vom Gerüst betrieben werden. 

3.2 Bemessung 

3.2.1 Allgemeines und Systemannahmen 

Der Nachweis der Standsicherheit von Gerüsten, die unter Verwendung der Gerüstbauteile 
nach Abschnitt 1 erstellt werden und nicht der Regelausführung entsprechen, ist im Einzelfall 
oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen. Hierbei sind insbesondere 
DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste 
nach DIN EN 12811-1"

1
, "Zulassungsgrundsätze für die Bemessung von Aluminiumbauteilen 

im Gerüstbau"2 oder DIN EN 1999-1-1:2014-03, DIN 4420-1:2004-03 sowie die "Zulassungs-
grundsätze für Arbeits- und Schutzgerüste - Anforderungen, Berechnungsannahmen, 
Versuche, Übereinstimmungsnachweis"3 zu beachten.  

 Es werden generell Riegelanschlüsse an zwei unterschiedliche Vertikalrohre berücksichtigt: 

 Riegelanschluss am Vertikalstiel 48,3  3,6 mm / S355 

 Riegelanschluss am Vertikalstiel 48,3  2,7 mm / S460 

 Dabei werden beide Anschlussarten berücksichtigt: 

 Rahmenanschlüsse - Querriegel angeschweißt 

 Modulanschlüsse - Horizontalriegel mit Riegelkopf UH Plus (in Quer- und 
Längsrichtung) 

Im Anschluss eines Riegels mit Riegelkopf UH Plus an Vertikalrohre mit 3/4-Rosetten bzw. 
Rosetten dürfen gemäß Z-8.22-863 (Anschluss an Rosetten) unter Berücksichtigung der in 
dieser Zulassung genannten Randbedingungen planmäßig Normalkräfte, Querkräfte, 
Biegemomente und Torsionsmomente übertragen werden.  

Es sind dabei nur unterschiedliche Widerstände der Biegemomenten My,Rd in zwei 
Richtungen (somit auch Anschlusseigenschaften) und zwar in Rahmenebene und 
rechtwinklig zu Rahmenebene zu berücksichtigen. 

                                                      
2
 Zu beziehen durch das Deutsche Institut für Bautechnik. 

3
 Zu beziehen durch das Deutsche Institut für Bautechnik. 
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Im Anschluss einer Längsdiagonale dürfen planmäßig Normalkräfte übertragen werden. 

Beim Nachweis des Gerüstsystems ist zu beachten, dass die Beanspruchbarkeit gegenüber 
Biegemomenten My,Rd im Anschluss Riegel-Vertikalstiel auf die Außenkante 
Vertikalstielbezogen ist und dass die Riegel mit den Anschlussexzentrizitäten entsprechend 
den Angaben nach den Anlagen A, Seite 7 bis 12 sowie die Längsdiagonalen mit den 
Anschlussexzentrizitäten entsprechend den Angaben nach Anlage A, Seiten 13 zu 
berücksichtigen sind. Die in den nachfolgenden Abschnitten angegebenen Indizes beziehen 
sich auf ein lokales Koordinatensystem, in dem die x-Achse die Riegelachse und die 
z-Achse die Vertikalstielachse darstellen (vgl. Anlage A, Seite 7 bzw. Anlage A, Seite 9 
und 11). 

Angegebene Werte gelten für folgende Bauteile: 

 Basisrahmen EVB 

 Basisausgleich EVA 

 Easyrahmen EVF 

 Kopfrahmen EVH 

 Easybasisstiel EVS 

 Easystiel EVM 

 Multiträger ELM 200 

 Konsolen ECM 33 /ECM 67 / ECM 100 

 In sämtlichen Formeln der obengenannten Abschnitte sind die Normalkraft Nd in [kN], 
Querkräfte Vd in [kN], die Biegemomente Md sowie das Torsionsmoment in Mxd in [kNcm] 
einzusetzen. 

3.2.2 Berechnungsannahmen für Rahmenelemente 

3.2.2.1 Vertikalstiel-Riegel-Anschluss mit angeschweißtem Querriegel - Riegelprofil UHE 

3.2.2.1.1 Last-Verformungsverhalten 

 Beim Nachweis eines Gerüsts sind die Riegelanschlüsse für angeschweißte Querriegel mit 
dem Riegelprofil UHE bezüglich Biegung in der Rahmenebene mit einer Drehfeder 
entsprechend der Momenten/Drehwinkel (My/φ) Beziehung nach Anlage A, Seite 1, Bild 1 
und Seite 2, Bild 2 gerechnet werden. 

3.2.2.1.2 Tragfähigkeitsnachweis 

3.2.2.1.2.1 Allgemeine Nachweise 

 Im Anschluss eines Riegels ist in Abhängigkeit von der Anschlussvariante nachzuweisen, 
dass die Beanspruchungen nicht größer sind als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 5.  

Tabelle 5: Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines angeschweißten Querriegels 

Anschlussvariante 
Anschlussschnittgröße 

(Bemessungswerte) 
Einheit  

Beanspruch-

barkeit 

Querprofil UHE 

angeschweißt am  

KHP Ø 48,3 x 2,7 mm 

oder KHP Ø 48,3 x 3,6 mm 

(EVB, EVA, EVF und EVH) 

Biegemoment Rd,yM  [kNcm] 228 

 Die Beanspruchbarkeiten der anderen Schnittgrößen werden durch den Bruttoquerschnitt 
des angeschweißten Querriegels (Riegelprofil UHE) bestimmt und sind gemäß Anlage B 
Seite 7 nach DIN EN 1993-1-8:2010-12 in Verbindung mit zugehörigen NA nachzuweisen, 
siehe auch Anlage A, Seite 7 und Anlage A, Seite 8. 

3.2.2.1.2.2 Interaktion Vertikalstiel / Riegelanschluss 

 In Abhängigkeit von der Anschlussvariante ist folgende Bedingung zu erfüllen: 
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 - Querriegelprofil UHE angeschweißt am KHP Ø 48,3 x 2,7 mm / S460 bzw.  

am KHP Ø 48,3 x 3,6 mm  / S355 

   1II max
SA          (Gl. 1) 

α = 0,275 - für Riegelprofil UHE angeschweißt am KHP Ø 48,3 x 2,7 mm / S460 bzw.  
am KHP Ø 48,3 x 3,6 mm / S355 

 Dabei ist:  

IA  Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss durch Momentenbeanspruchung 

   
Rd,y

Ed,y
A

M

M
I            (Gl. 2) 

My,Ed Bemessungsbeanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss 

My,Rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Biegung im 

Riegelanschluss nach Kapitel 3.2.2.1.2.1 

IS  max. Vektorieller Ausnutzungsgrad im Vertikalstiel im Bereich unmittelbar 
oberhalb bzw. unterhalb des angeschweißten Querriegels 

- Für vact  1/3 gilt: 

      
b

a
IS            (Gl. 3) 

(a, b  siehe Bild 2, wobei b aus der Interaktionsbeziehung nach Bild 2 zu ermitteln ist) 

- Für 1/3 < vact  0,9 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Berücksichtigung der 
Interaktionsbeziehung entsprechend Spalte 4 von Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu 
bestimmen. 

Dabei ist: 

vact Ausnutzungsgrad gegenüber Querkraft im Vertikalstiel 

  
Rd,St

Ed,St
act

V

V
v         (Gl. 4) 

VSt,Ed Bemessungsbeanspruchung durch Querkraft im Vertikalstiel 

VSt,Rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Querkraft im Vertikalstiel 

   - Vertikalstiel KHP Ø 48,3 x 2,7 mm / S460  VSt,Rd= Vpl,d= 59,5 kN 

   - Vertikalstiel KHP Ø 48,3 x 3,6 mm / S355  VSt,Rd= Vpl,d= 60,0 kN 
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Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Vertikalstiel 

 Dabei sind: 

 mact Ausnutzungsgrad gegenüber Biegemomente im Vertikalstiel 

MSt,Ed Bemessungsbeanspruchung durch Biegung im Vertikalstiel 

MSt,Rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Biegung im 

Vertikalstielmit redpl = 1,25 

   - Vertikalstiel KHP Ø 48,3 x 2,7 mm / S460: 

    MSt,Rd= Mpl,d = fy,d • redpl  • Wel= 218 kNcm 

   - Vertikalstiel KHP Ø 48,3 x 3,6 mm / S355  

    MSt,Rd= Mpl,d = fy,d • redpl  • Wel= 212 kNcm 

 nact Ausnutzungsgrad gegenüber Normalkraft im Vertikalstiel 

NSt,Ed Bemessungsbeanspruchung durch Normalkraft im Vertikalstiel 

NSt,Rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Normalkraft im 
Vertikalstiel 

   - Vertikalstiel KHP Ø 48,3 x 2,7 mm / S460  

   NSt,Rd= Npl,d = fy,d • A= 162 kN  

   - Vertikalstiel KHP Ø 48,3 x 3,6 mm / S355  

   NSt,Rd= Npl,d = fy,d • A = 163 kN  

3.2.2.2 Einzugsbereich des Vertikalstiels 

 Bemessungswert der Beanspruchbarkeit im Einzugbereich des Vertikalstiels (bis 200 mm ab 
Unterkante)  

  - Vertikalstiel KHP Ø 48,3 x 2,7 mm / S460: NSt,Rd= Npl,d,e = 141 kN 

   MSt,Rd= Mpl,d,e = 205 kNcm 

   VSt,Rd= Vpl,d,e= 59,5 kN 

 

Rd,St

Ed,St

N

N
n   

Rd,St

Ed,St

M

M
m   
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3.2.2.3 Stoß der Vertikalstiele 

3.2.2.3.1 Allgemeines  

 Der Stoß der Vertikalstiele im Gerüstsystem PERI UP Easy 100 ist grundsätzlich den 
geltenden Technischen Baubestimmungen entsprechend zu modellieren und nachzuweisen. 
Ist nicht sichergestellt, dass nur Bauteile gemäß der in Anlage A, Seite 14 angegebenen 
Stoß-Varianten der Vertikalstiele verwendet werden oder dass deren Einfluss durch 
detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen erfasst werden, so sind für den Nachweis 
des entsprechenden Gerüstes die Angaben der ungünstigsten Stoßausführung der 
Vertikalstiele zu verwenden. 

3.2.2.3.2 Last-Verformungs-Verhalten 

 Beim Tragmodell „Übergreifstoß“ erfolgt die Momentenübertragung am Stoß der 
Vertikalstiele ausschließlich über den Stoßbolzen. Für Stöße mit angeformten Stoßbolzen 
sind folgende Eigenschaften anzunehmen: 

- Biegebeanspruchbarkeit des Stoßes der Vertikalstiele:  

 MRd = 109 kNcm 

- Druckbeanspruchbarkeit des Stoßes der Vertikalstiele:   

 ND,Rd = 100 kN 

- Steifigkeit des Stoßes der Vertikalstiel (dargestellt als My/φ-Charakteristik): 

 radin
M*15219800

M

y

y



    (Gl. 5) 

 Im Rahmen der Modellbildung sind die Vertikalstiele bis zur Stoßstelle mit konstantem 
Querschnitt KHP Ø 48,3 x 2,7mm bzw. KHP Ø 48,3 x 3,6mm zu modellieren, Im Stoßbereich 
ist eine Drehfeder mit der o. g. My/φ-Charakteristik anzuordnen. Alle übrigen Freiheitsgrade 
sind starr zu koppeln. 

 Die ausgewiesenen Beanspruchbarkeiten berücksichtigen auch die Nettoquerschnitte im 
Stoßbereich. 

3.2.2.3.3 Tragfähigkeitsnachweis unter Zugbeanspruchung 

 Um die Zugbeanspruchbarkeit des Stoßes der Vertikalstiele entsprechend Anlage A, 
Seite 14 zu erreichen, sind die Vertikalstiele im Stoßbereich mit dem Steckbolzen Ø 48/57 
oder unter Verwendung einer Sechskantschraube ISO 4014 – M10 x 70 – 8.8 nach 
DIN EN ISO 4014:2011-06 zugfest miteinander zu verbinden. Der Steckbolzen bzw. die 
Schraube ist hierfür bei geschlossenem Stoß der Vertikalstiele vollständig durch die obere 
Bohrung, die sich 100 mm über der Stoßfuge befindet, zu führen. Die Schraube 
ist durch handfestes Anziehen einer Sechskantmutter (ISO 4032 – M10 – 8 nach 
DIN EN ISO 4032:2013-04) dauerhaft zu sichern. 

Die Zugbeanspruchbarkeit des Stoßes der Vertikalstiele bei Verwendung der oben 
genannten Verbindungsmittel darf wie folgt  angenommen werden:    

 NZ,Rd = 19,6 kN 

 Für andere Verbindungsmittel (z.B. Fallstecker) sind separate Nachweise zu führen.  

 Die Tragfähigkeit des Stoßbolzens unter Zugbeanspruchung ist unter Ansatz folgender 
Zugbeanspruchbarkeit nachzuweisen: 

   FRd = 50,8 kN 
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 Bei kombinierter Momenten-Zugkraft-Beanspruchung am Stoßbolzen ist folgender Nachweis 

zu führen: 

   0,1mn 
     (Gl. 6) 

 Dabei ist: 

  für Zugbeanspruchung: 
Rd

Ed

F

F
n      (Gl. 7) 

  für Biegebeanspruchung: 

2

Rd,z

Ed,z

2

Rd,y

Ed,y

M

M

M

M
m





























   (Gl. 8) 

 
3.2.3 Berechnungsannahmen für Modulanschlüsse 

3.2.3.1 Vertikalstiel-Riegel-Anschluss als Modulanschluss mit Horizontalriegel mit Riegelkopf 
UH Plus (Horizontalriegel UH Plus bzw. Horizontalriegel UHE) 

3.2.3.1.1 Allgemeines  

 Die Horizontalriegel mit Riegelkopf UH Plus (Horizontalriegel UH Plus bzw. Horizontalriegel 
UHE) können an der 3/4-Rosette sowohl in der Rahmenebene als auch rechtwinklig zur 
Rahmenebene angeschlossen werden. 

 Die nachfolgenden Regelungen gelten für den Einbau der Riegel in den Achsen der großen 
Öffnungen der Rosette, d. h. die Ausrundung am Riegelkopfende muss vollflächig am 
Vertikalstiel anliegen (vgl. Z-8.22-863). 

 Die Horizontalriegel UH Plus bzw. Horizontalriegel UHE dürfen bis zu einer Länge von 75 cm 
als Seitenschutzbauteil mit nur einseitigem Anschluss an die Vertikalstiele verwendet 
werden. 

3.2.3.1.2 Last-Verformungsverhalten 

3.2.3.1.2.1 Biegung in der Rahmenebene 

 Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, sind beim Nachweis eines Gerüsts die 
Riegelanschlüsse für Horizontalriegel mit Riegelkopf UH Plus bei Beanspruchung durch 
Biegung in der Rahmenebene mit einer Drehfeder entsprechend der 
Momenten/Drehwinkel  (My/φ)-Beziehung nach Anlage A, Seite 3, Bild 3 für den Anschluss 
am 2,7 mm Vertikalstiel bzw. Anlage A, Seite 4, Bild 4 für den Anschluss am 3,6 mm 
Vertikalstiel zu rechnen. 

3.2.3.1.2.2 Biegung senkrecht zru Rahmenebene 

 Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, sind beim Nachweis eines Gerüsts die 
Riegelanschlüsse für angekeilte Horizontalriegel mit Riegelkopf UH Plus bei Beanspruchung 
durch Biegung rechtwinklig zur Rahmenbene mit einer Drehfeder entsprechend der 
Momenten/Drehwinkel (My/φ)-Beziehung nach Anlage A, Seite 5, Bild 5 für den Anschluss 
am 2,7 mm Vertikalstiel bzw. Anlage A, Seite 6, Bild 6 für den Anschluss am 3,6 mm 
Vertikalstiel zu rechnen. 

3.2.3.1.3 Tragfähigkeitsnachweis 

3.2.3.1.3.1 Allgemeine Nachweise 

 Im Anschluss eines Riegels ist in Abhängigkeit von der Anschlussvariante nachzuweisen, 
dass die Beanspruchungen nicht größer sind als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 6. 
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Tabelle 6: Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines Riegels mit Riegelkopf UH Plus 

Anschlussvariante 

Anschlussschnittgröße 

(Bemessungswerte) 

Anschluss an ¾-Rosette 
*)
 

Einheit 

Beanspruch-

barkeit 

 

Riegelanschluss in 

Rahmenebene am  

KHP Ø 48,3 x 2,7 / S460 

negatives Biegemoment 


Rd,yM  [kNcm] - 96,5 

positives Biegemoment 
Rd,yM  [kNcm] + 126 

Riegelanschluss 

rechtwinklig zur 

Rahmenebeneam  

KHP Ø 48,3 x 2,7 / S460 

negatives Biegemoment 
Rd,yM  [kNcm] - 110 

positives Biegemoment 
Rd,yM  

[kNcm] + 126 

Riegelanschluss in 

Rahmenebeneam  

KHP Ø 48,3 x 3,6 / S355 

negatives Biegemoment 
Rd,yM  [kNcm] - 133 

positives Biegemoment 
Rd,yM  [kNcm] + 153 

Riegelanschluss 

rechtwinklig 

zurRahmenebene am 

KHP Ø 48,3 x 3,6 / S355 

negatives Biegemoment 
Rd,yM  [kNcm] - 110 

positives Biegemoment 
Rd,yM  [kNcm] + 153 

Riegelanschluss am  

KHP Ø 48,3 x 2,7 / S460 

oder am  

KHP Ø 48,3 x 3,6 / S355 

Normalkraft 
RdN  [kN]  24.7 

**) 
 

Riegelanschluss am  

KHP Ø 48,3 x 2,7 / S460 

oder am  

KHP Ø 48,3 x 3,6 / S355 

negative vertikale Querkraft 
Rd,zV  [kN] - 13,4 

**)
 

positive vertikale Querkraft 
Rd,zV  [kN] + 30,4 

**)
 

horizontale Querkraft Vy,Rd [kN]  11,3 
**)

 

Biegemoment Mz,Rd [kNcm]  34,5
**)

 

Torsionsmoment Mx,Rd [kNcm]  25,6 
**)

 

*)
 Diese Beanspruchbarkeiten gelten auch für Riegelanschluss mit Riegelkopf UH 

Plus an Rosette (bei Easybasisstiel EVS und Easystiel EVM). 
**)

 Die Beanspruchbarkeiten dieser Schnittgrößen werden durch Z-8.22-863 

 (Riegelanschluss UH / UH Plus / UHE) bestimmt, siehe auch Anlage A, Seite 9 

 bis 12. Diese Werte dürfen im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 

 Zulassung auch für Anschlüsse an Vertikalstiele KHP Ø 48,3 x 2,7 / S460 

 verwendet werden. 
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3.2.3.1.3.2 Interaktion Vertikalstiel/ Modul-Riegelanschluss 

 In Abhängigkeit von der Anschlussvariante ist folgende Bedingung zu erfüllen: 

 Riegelanschluss mit Riegelkopf UH Plus am KHP Ø 48,3 x 2,7 / S460  (Easyrahmen 

EVF, Basisrahmen EVB, Basisausgleich EVA, Easybasisstiel EVS 124 und Easystiel 

EVM 200) 

   1II SA           (Gl. 9a) 

 mit α
-
 = 0,401 für Riegelanschluss in Rahmenebene am KHP 48,3x2,7 / S460 

bzw. 

 α
-
 = 0,394 für Riegelanschluss rechtwinklig zur Rahmenebene am  

   KHP 48,3x2,7 / S460 

   

   bzw. 

   1II SA           (Gl. 9b) 

 mit  α
+
 = 0,331 für Riegelanschluss am KHP 48,3x2,7 / S460 für beide Ebenen 

 

 Riegelanschluss mit Riegelkopf UH Plus am KHP Ø 48,3 x 3,6 / S355 

   1II
SA          (Gl. 10) 

mit α = 0,10   für Riegelanschluss am KHP 48,3x3,6 / S355 für beide Ebenen 

 
 Dabei ist:  

IA  Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss für ein negatives Biegemoment am 

Riegelanschluss ( 
AI ) bzw. für ein positives Biegemoment am 

Riegelanschluss ( 
AA ) nach Abschnitt 3.2.2.1.2.2 gemäß Gleichung 2 

und den Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 6 

IS Vektorielle Ausnutzungsgrad im Vertikalstiel oberhalb der Rosette für ein 

positives Biegemoment am Riegelanschluss ( 
SI ) bzw. unterhalb der 

Rosette für ein negatives Biegemoment am Riegelanschluss ( 
SI ) nach 

Abschnitt 3.2.2.1.2.2 gemäß Gleichung 3. 
 

3.2.3.1.3.3 Interaktion im Anschluss eines Riegels 

 Bei Schnittgrößeninteraktion im Anschluss eines Riegels sind unter Beachtung der 
jeweiligen Anschlussvariante die Bedingungen nach der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung Z-8.22-863, Kapitel 3.2.2.3.3 zu erfüllen. Es gelten die Beanspruchbarkeiten nach 
Tabelle 6. 
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3.2.3.2 Diagonalenanschlüsse 

3.2.3.2.1 Längsdiagonale EBF 

3.2.3.3.1.1 Last-Verformungsverhalten 

 Im Gesamtsystem müssen die Längsdiagonalen EBF nach Anlage B, Seite 9 als Ersatzstab 
zwischen den Diagonalenanschlüssen nach Anlage A, Seite 13, mit einer effektiven 
Querschnittsfläche Aeff =0,20 cm², einer entsprechenden Ersatzsteifigkeit E·Aeff = 3818 kN 
und einer Gesamtlose in Diagonalenrichtung von f0= 0,60 cm berücksichtigt werden. 

3.2.3.2.1.2 Beanspruchbarkeit 

 Für die Längsdiagonalen EBF nach sind folgende Nachweise zu erfüllen: 

1
N

N

Rd,V

Ed,V
       (Gl. 11) 

 und 

  1I
N

N
n,S

Rd,V

Ed,V
      (Gl. 12) 

 Dabei ist: 

NV,Ed Beanspruchung durch Normalkraft in der Längsdiagonalen in [kN] 

NV,Rd Beanspruchbarkeit der Längsdiagonalen gegenüber Normalkraft 

 Feldlänge ℓ = 1,5 m: NV,Rd =  8,49 kN  und  = 0,054 

 Feldlänge ℓ = 2,0 m: NV,Rd =  7,47 kN  und  = 0,088 

 Feldlänge ℓ = 2,5 m: NV,Rd =  7,09 kN  und  = 0,115 

 Feldlänge ℓ = 3,0 m: NV,Rd =  6,26 kN  und  = 0,142 

IS,n Vektorieller Ausnutzungsgrad im Vertikalstiel im Bereich der 
Diagonalenanschlüsse (Nettoquerschnitt um schwache Achse) gemäß Kapitel 
3.2.2.1.2.2 und Bild 1 mit: 

VSt,Ed Bemessungsbeanspruchung durch Querkraft im Vertikalstiel 

VSt,Rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Querkraft im 

Vertikalstiel 

    - Vertikalstiel KHP 48,3 x 2,7 / S460:  VSt,Rd= Vpl,d,n= 57,7 kN 

    - Vertikalstiel KHP 48,3 x 3,6 / S355: VSt,Rd= Vpl,d,n= 58,1 kN 

MSt,Ed Bemessungsbeanspruchung durch Biegung im Vertikalstiel 

MSt,Rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Biegung im 
Vertikalstiel mit redαpl = 1,25 

    - Vertikalstiel KHP 48,3 x 2,7 / S460: 

     MSt,Rd= Mpl,d,n = fy,d·redpl ·Wel= 178 kNcm 

    - Vertikalstiel KHP 48,3 x 3,6 / S355 

     MSt,Rd= Mpl,d,n = fy,d·redpl ·Wel= 176 kNcm 

NSt,Ed Bemessungsbeanspruchung durch Normalkraft im Vertikalstiel 

NSt,Rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Normalkraft im 
Vertikalstiel KHP 48,3 x 2,7 / S460: und KHP Ø 48,3 x 3,6 / S355 

    NSt,Rd= Npl,d,n = fy,d· A= 137 kN 
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3.2.3.2.2  Diagonalen aus Modulsystem PERI UP Flex 

 Für Riegeldiagonale UBL nach Anlage B, Seite 63 und die Kupplungsdiagonale UBC-2 nach 
Anlage B, Seite 66 sind die Beanspruchbarkeiten und das Last-Verformungsverhalten 
entsprechend den Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-863 
anzusetzen. 

3.2.4 Nachweise des Gesamtsystems 

3.2.4.1 Vertikale Beanspruchbarkeit von Belägen 

 Die Beläge des Gerüstsystems "PERI UP Easy 100" sind entsprechend Tabelle 7 für die 
Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und für die 
Verwendung im Fang- und Dachfanggerüst als Fanglage der Klasse FL1 mit Absturzhöhen 
bis zu 2 m nach DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03) 
nachgewiesen. 

Tabelle 7: Zuordnung der Beläge zu den Lastklassen  

Bezeichnung Anlage B, Seite 
Feldweite ℓ 

[m]  
Verwendung in 

Lastklasse 

STAHLBELAG EDS 33 10, 11 

3,0  4 

2,5  5 

 2,0  6 

KOMBIBELAG EDW 66 12 bis 15  3,0 

 3 LEITERGANGSTAFEL EAW-L 66 

DURCHSTIEGSBELAG EAW 66 

16 und 17 

18 
 3,0 

3.2.4.2 Elastische Stützung der Vertikalrahmenzüge 

 Nicht verankerte Knoten von Rahmenzügen dürfen in Rahmenebene (bei Fassadengerüsten 
rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen (Belagelemente) als elastisch 
gestützt angenommen werden, sofern die horizontal benachbarten Knoten verankert sind. 
Diese elastische Stützung darf durch die Annahme einer horizontalen Wegfeder 
entsprechend Bild 2 mit den in Tabelle 8 angegebenen Bemessungswerten berücksichtigt 
werden.  

 Tabelle 8: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern 

Belag 

n
a
c
h
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n
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g
e

 B
, 

S
e

it
e

 

G
e
rü

s
tb

re
it
e
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m

] 
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n
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l 
B

e
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g
e

 p
ro

 F
e
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F
e
ld
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e
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m

] 

G
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n
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 f

ü
r 

L
a
s
tk
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e
 [

L
C

] 

L
o
s
e
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o

 [
c
m

] 

S
te

if
ig

k
e
it
 c


,d
 [
k
N

/c
m

] 

B
e
a

n
s
p
ru

c
h
b
a
rk

e
it
 d

e
r 

F
e
d
e
rk

ra
ft
 N


,R

d
 [
k
N

] 

STAHLBELAG 
EDS 33 

10, 11 1,00 3 

2,00  6 1,37 2,68 3,75 

2,50  5 1,85 1,61 3,47 

3,00  4 2,32 1,15 3,18 
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Bild 2: Bilineare Steifigkeit c,d:  

3.2.4.3 Elastische Kopplung der Vertikalebenen 

 Die innere und äußere Vertikalebene eines Gerüsts dürfen in Richtung dieser Ebenen (bei 
Fassadengerüsten parallel zur Fassade) durch die Beläge als elastisch aneinander 
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von 
parallelen Kopplungsfedern analog Bild 2 mit den mit den in Tabelle 9 angegebenen 
Bemessungswerten berücksichtigt werden. 

 Tabelle 9 Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern je Gerüstfeld 

Belag 

n
a
c
h
 A

n
la

g
e
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, 

S
e

it
e

 

G
e
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] 
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l 
B
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e
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e
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] 
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r 

L
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e
 [
L

C
] 

L
o
s
e
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o
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 [
c
m

] 

S
te
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k
e
it
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||
,d
 [
k
N

/c
m

] 

B
e
a

n
s
p
ru

c
h
b
a
rk

e
it
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e
r 

F
e
d
e
rk

ra
ft
 N

||
,R

d
 [
k
N

] 

STAHLBELAG 
EDS 33 

10, 11 1,00 3 

2,00 6 

0,71 4,25 4,80 2,50 5 

3,00 4 

3.2.4.4 Vertikalstiele nach Z-8.22-863 

 Der Vertikalstiel LVR nach Anlage B, Seite 73 darf nur mit den Kennwerten des 
Vertikalstiels UVR nach Anlage B, Seite 68 nachgewiesen werden. Im Übrigen gelten die 
Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-863. 
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3.2.5 Weitere Berechnungsannahmen 

3.2.5.1 Gerüstspindeln 

 Die Ersatzquerschnittswerte für die Spannungs- bzw. Interaktionsnachweise und 
Verformungsberechnungen nach DIN 4425:2017-04 (Anhang B von 
DIN EN 12811-1:2004-03) sind für die Gerüstspindeln (Fußspindel UJB bzw. UJS) nach 
Anlage B, Seiten 43 und 44 wie folgt anzunehmen: 

  A= AS =  4,36 cm² 

  I = 4,96 cm
4
 

  Wel = 3,23 cm³ 

  redWpl
 =  1,25 · 3,23 = 4,04 cm³ 

 Beim Nachweis der Tragfähigkeit der Gerüstspindeln darf die Kosinus-Interaktion nach 
DIN 4420-1:1990-12, Tabelle 7 verwendet werden. 

3.2.5.2 Kupplungen 

 Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die 
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten für Halbkupplungen entsprechend der jeweiligen 
Anlagenseiten bzw. der Klasse B entsprechend den Angaben der DIN EN 74-2:2009-01 
anzusetzen.  

3.2.5.3 Anschluss EWC-Kupplungen 

 Der Anschluss der Gerüsthalterkupplung EWC an Gerüsthalter darf mit einem 
Wegfedermodel mit folgenden Kennwerten angenommen beim Anschluss an die 
Vertikalstiele KHP Ø 48,3 x 2,7 mm und KHP Ø 48,3 x 3,6 mm angenommen werden:   

o Kennwerte in Richtung der Kopfabreißkraft der Kupplung: 
   Lose:  fo|| = 0,26 cm 

   Federsteifigkeit: C||d =  90 kN/cm  

   Beanspruchbarkeit: N||,Rd =  17,2 kN 

o Kennwerte in Richtung der Rutschkraft der Kupplung: 

  Lose:    fo = 0 cm 

  Federsteifigkeit:  Cd =  22,7 kN/cm 

 Beanspruchbarkeit: N,Rd =  8,53 kN 

 Zusätzlich ist folgender Interaktionsnachweis zu führen: 

1
N

N

N

N

Rd,

Ed, 

Rd| | ,

Ed| | ,





     (Gl. 13) 

3.3 Ausführung  

3.3.1 Allgemeines 

 Die Ausführung und Überprüfung der Gerüste ist nicht Gegenstand dieses Bescheids. Der 
Auf-, Um- und Abbau der Gerüste hat unter Beachtung der Aufbau- und 
Verwendungsanleitung

4
 zu erfolgen, die nicht Gegenstand dieses Bescheides ist. 

3.3.2 Beschaffenheit der Bauteile 

 Alle Bauteile müssen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit überprüft 
werden; beschädigte Bauteile dürfen nicht verwendet werden. 

                                                      
4  Die Aufbau- und Verwendungsanleitung hat den in der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach 

DIN EN 12811-1", siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, gestellten Anforderungen zu entsprechen.  
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3.3.3 Bauliche Durchbildung 

3.3.3.1 Allgemeines 

 Die Basisrahmen werden unmittelbar auf die Gerüstspindeln gesteckt. Darüber werden 
Easyrahmen eingesetzt, weiter werden auf der Innenseite des Gerüsts die Innenvertikalstiele 
und auf der Außenseite wieder Easyrahmen angeordnet. Die bestehen dabei aus einem 
Vertikalstiel und einem rechtwinklig dazu angeschlossenen Querriegel. Die Stöße der 
Vertikalstiele auf der Innenseite befinden sich in Höhe der Belagebenen, die Stöße der 
Vertikalstiele auf der Außenseite hingegen in Höhe des Geländerholms. 

 Durch den Einsatz der Easyrahmen wird die Verwendung eines vorlaufenden Geländers 
möglich. Dadurch wird gewährleistet, dass der Einbau und Ausbau der Geländer von der 
unteren Belagebene aus durchgeführt werden kann.  

 Als Vertikaldiagonalen sind Längsdiagonalen EBF vorgesehen. Die Längsdiagonalen EBF 
werden in die Öffnungen der Vertikalstiele der Rahmen oder in die Öffnungen der 
angeschweißten Kästen der Basisrahmen eingehakt. Daneben können auch die 
Riegeldiagonalen UBL, die an Horizontalriegel UH Plus angeschlossen sind, verwendet 
werden. Der Anschlussköpf des Riegels wird von oben in die große Öffnung der 3/4-Rosette 
eingehängt und durch Anschlagen eines Keils gegen die Vertikalstiele gepresst.  

 Die Gerüsthalterkupplung EWC darf nur für den Anschluss von Gerüsthaltern verwendet 
werden. 

 Für die Verwendung des Knotenanschlusses - Gerüstknoten in Form der 3/4-Rosetten gilt 
Folgendes: 

 An die Horizontalriegel UH Plus / UHE dürfen Riegeldiagonalen UBL; an die Vertikalstiele 
Kupplungsdiagonalen UBC-2 angeschlossen werden.  

 Die Keile der Anschlussköpfe sind von oben nach unten mit einem mindestens 500 g 
schweren Hammer bis zum Prellschlag festzuschlagen. 

3.3.3.2 Fußbereich 

 Unmittelbar auf die Gerüstspindeln oder Fußplatten sind Basisrahmen EVB und mit 
Horizontallängsriegeln UH Plus zu setzen und so auszurichten, dass die Gerüstlagen 
horizontal liegen. Es ist dafür zu sorgen, dass die Endplatten der Gerüstspindeln oder der 
Fußplatten horizontal und vollflächig auflagern und die aus dem Gerüst resultierenden Kräfte 
in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden können.  

3.3.3.3 Höhenausgleich 

 Für den Höhenausgleich dürfen geschlossene Basisausgleiche EVA als Ausgleichsrahmen 
verwendet werden. Auf Gerüstebenen unmittelbar unterhalb dieser Rahmen darf nicht 
gearbeitet werden.  

3.3.3.4 Gerüstbelag 

 Die Gerüstbeläge sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern. 

Die Systembeläge des Gerüstsystems bei Ausführung "Easy 100" erfüllen diese Forderung, 
indem sie auf das Querriegelprofil UHE oder das Regelprofil der Konsole aufgelegt werden 
und sich durch die an den Gerüstbeschlägen eingebauten Sicherungshaken an der 
Unterkante der Riegelprofils selbsttätig sichern. 

 Bei Verwendung von Gerüstbrettern und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 in Verbindung 
mit Bohlenriegel UHL nach Anlage B, Seite 57 können Bohlensicherungen UPD nach 
Anlage B, Seite 58 als Abhebesicherung verwendet werden. Hierbei ist zu beachten, dass 
die Bohlen dicht aneinander und so verlegt werden, dass sie weder wippen noch 
ausweichen können. 
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3.3.3.5 Seitenschutz 

 Für den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03.  

 Es sind vorrangig die dafür vorgesehenen Bauteile (Geländerholme EPG) und Bordbretter 
(Bordbrett Holz UPF bzw. Bordblech UPY) und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie 
Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-3, sowie Gerüstbretter und -bohlen 
nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden. 

 Mit dem Easyrahmen (EVF) ist die Montage und Demontage eines vorlaufenden Geländers 
von der unteren Ebene aus möglich. 

3.3.3.6 Aussteifung 

 Gerüste müssen ausgesteift sein. 

 Bei Fassadengerüsten ist die äußere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch 
Vertikaldiagonalen (Längsdiagonale EBF), die durchlaufend oder turmartig angeordnet 
werden dürfen, auszusteifen. Sofern die Aufbauvariante nicht der Regelausführung 
entspricht, ergibt sich die Anzahl der Vertikaldiagonalen aus dem Standsicherheitsnachweis, 
jedoch dürfen einer Vertikaldiagonalen höchstens 5 Gerüstfelder zugeordnet werden.  

 Mindestens in den Feldern, in denen eine Vertikaldiagonale anschließt, sind in Höhe der 
Gerüstspindeln Horizontalriegel UH Plus einzubauen. 

 Im Bereich der Durchgangsrahmen (Multiträger ELM) dürfen als Vertikaldiagonale auch 
Riegeldiagonalen UBL in Kombination mit Horizontalriegeln UH Plus verwendet werden. 

 Die Kupplungsdiagonalen UBC-2 dürfen nach Bedarf auch als Vertikaldiagonalen oder 
Querdiagonalen verwendet werden. 

 Die Ausbildung und Lage der einzelnen aussteifenden Ebenen ergibt sich aus dem 
Standsicherheitsnachweis. 

3.3.3.7 Verankerung 

 Sofern die Aufbauvariante nicht der Regelausführung entspricht, ergeben sich das 
Verankerungsraster und die Verankerungskräfte aus dem Standsicherheitsnachweis. 

 Die Verankerungen der Gerüsthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk 
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass 
diese die Kräfte aus den Gerüsthaltern sicher aufnehmen und ableiten können. Vertikalkräfte 
dürfen dabei nicht übertragen werden. 

3.3.3.8 Kupplungen 

 Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Ständer mit einem 

Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von  10 % sind zulässig. Die 
Schrauben sind entsprechend der Verwendungsanleitung des Herstellers leicht gangbar zu 
halten. 

3.3.3.9 Ständerstöße 

 Zur Sicherung gegen abhebende Kräfte entsprechend des Standsicherheitsnachweises sind 
die Ständerstöße gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung auszuführen. 

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung 

4.1 Allgemeines 

Die Nutzung der Gerüste ist nicht Gegenstand dieses Bescheids. 

4.2 Gerüstbauteile aus Holz 

 Um Schäden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerüstbauteilen aus Holz vorzubeugen, 
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchlüftet zu lagern. 
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C.1 Allgemeines 

 In der Regelausführung darf das Gerüstsystem „PERI UP Easy 100“ als Arbeitsgerüst der 

Lastklasse  4 nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie, unter Berücksichtigung der Regelungen von 
Abschnitt C.2, als Fang- und Dachfanggerüst verwendet werden. Der Einsatz eines Schutzdachs nach 
Abschnitt C.7 ist in der Regelausführung nachgewiesen.  

Die oberste horizontale Ebene (Gerüstlage) darf nicht höher als 24 m, zuzüglich Spindelauszugslänge 
(Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter), über Geländeoberfläche liegen. Das 
Gerüstsystem ist in der Regelausführung für den Arbeitsbetrieb in einer Gerüstlage nach der 
Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 vor "teilweise offener" Fassade mit einem 
Öffnungsanteil von 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen. Die Nachweise netzbekleideter 
Gerüste gelten für Gerüste, deren aerodynamische Kraftbeiwerte der Gesamtkonstruktion 

(Netz + Gerüst) die Werte cf,gesamt = 0,6 und cf||,gesamt = 0,2 nicht übersteigen.  

Bei bekleideten Gerüsten müssen die Stirnseiten des Gerüstes stets geschlossen sein, d.h. die Plane 
oder das Netz ist bis an die Fassade heranzuführen. Bei der Ermittlung der Windlast ist ein 

Standzeitfaktor von  = 0,7, der eine maximale Standzeit von 2 Jahren voraussetzt, berücksichtigt 
worden  

 Ohne weitere Nachweise darf die Regelausführung nur verwendet werden, wenn in den Gerüstfeldern 
jeweils nur Lasten wirken, die nicht größer sind als die maßgebenden Verkehrslasten nach 
DIN EN 12811-1:2004:03, Tabelle 3. 

 Für die Regelausführung des Gerüstbauteile für das Gerüstsystem "PERI UP Easy 100" ist in 
Abhängigkeit der verwendeten Verankerung folgende Bezeichnung nach DIN EN 12810-1:2004-03 zu 
verwenden: 

 Bei Verwendung von kurzen Ankern (einstieliger Gerüsthalter und Dreiecksanker): 

Gerüst EN 12810 – 4D – SW09/300–H2 – B – LS 

 Bei Verwendung von langen Ankern (Gerüsthalter): 

Gerüst EN 12810 – 4D – SW09/300–H1 – B – LS 

 Aufbauvarianten der Regelausführung sind in Anlage C, Seite 8 beschrieben und in Anlage C, 
Seiten 17 und 18 tabellarisch zusammengefasst. 

 Zur Sicherung gegen abhebende Windkräfte sind bei Bauwerken mit Dachneigungen  20° die 
obersten Gerüstebenen bis zur nächsten verankerten Ebene unterhalb der obersten verankerten 
Ebene zugfest, z.B. durch Fallstecker bzw. Steckbolzen entsprechend Bild 1a, sowie an den 
Bauwerken mit innenliegenden Ecken entsprechend Bild 1b zu verbinden.  
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Bild 1a: Beispiel für die zugfeste Verbindung 

der  Gerüstlagen bei abhebenden 

Windkräften 

Bild 1b: Beispiel für die zugfeste 

 Verbindung der Gerüstlagen bei 

 abhebenden Windkräften an 

 Bauwerken mit innenliegenden 

 Ecken 

C.2 Fang- und Dachfanggerüst 

 In der Regelausführung darf das Gerüstsystem als Fang- und Dachfanggerüst mit einer Fanglage der 
Klasse FL 1 und als Dachfanggerüst mit Schutzwänden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420:2004-03 
verwendet werden.  

 Bei Verwendung der Schutzwand ist jeder Ständerzug in der obersten Gerüstebene zu verankern, 
wobei jeder zweite Rahmenzug mit einem Gerüsthalter oder Dreiecksanker verankert werden muss. 

 Die konstruktive Ausbildung als Dachfanggerüst ist entsprechend Anlage D, Seiten 32 und 33 
auszuführen. 

 Als oberster Vertikalstiel sind 1 m hohe Geländerpfosten EVP100 im Bereich der Schutzwand zu 
verwenden (vgl. Anlage D, Seiten 32 und 33). 

 Es darf ein Schutznetz verwendet werden. Das Schutznetz muss an der Oberkante bei 2 m oberhalb 
der Belagebene, bei 1 m oberhalb der Belageben und in der Belagebene mittels eingefädelten 
Geländerholmen EPG bzw. Geländerhalter EPW mit den Easyrahmen EVF verbunden werden (vgl. 
Anlage D, Seite 32). Das Schutznetz ist nach DIN EN 1263-1:2015-03 mit einer Maschenweite von 
100 mm und einer Seilstärke von 5 mm auszuführen. 

 Bei Verwendung der Außenkonsolen (Konsole ECM 33, Konsole ECM 67 und Konsole ECM 100) 
werden Schutzwandpfosten EPS benötigt; die Konsole ECM 33 muss am unteren Auflagepunkt mit 
einer Geländerkupplung EPR gesichert werden. Ausführung der Außenkonsolen mit Konsolen 
ECM 67 und Konsole ECM 100 ist nur dann erlaubt, wenn Außenkonsolen und Gerüst in Lastklasse 3 
belastet werden. 

 Durchstiege dürfen nicht in Konsolen eingebaut werden. 
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C.3 Bauteile 

 Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle C.1 zu entnehmen. Außerdem dürfen in den unten 
genannten Ausnahmen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet 
werden: 

- Verbindung des vorgestellten Treppenaufstiegs mit dem Fassadengerüst nach Anlage D, 
Seiten 41, 42 und 43 (Rohre und Kupplungen), 

- Aussteifung der Überbrückungsträger nach z.B. Anlage D, Seite 35, 36 und 37 (Rohre und 
Kupplungen), 

- Anschluss der Gerüsthalter an die Ständer nach Anlage C, Seiten 9 und 10 (Kupplungen), 

 Außer der Fußspindel UJB nach Anlage B, Seite 43 dürfen andere leichte Gerüstspindeln der 
Spindelgruppe B nach DIN 4425:2014-04 mit einem Außendurchmesser von d = 38,8 mm verwendet 
werden. 

C.4 Aussteifung 

 In allen horizontalen Ebenen (Gerüstlagen) sind in jedem Gerüstfeld durchgehend je Feld 
3 Stahlbeläge EDS 33 nach Anlage B, Seite 10 bzw. 11 einzubauen. Bei der Anwendung der 
Regelausführung für Lastklassen ≤ 3 darf alternativ zu 2 Stahlbelägen EDS 33 ein Kombibelag 
EDW 66 verwendet werden.   

 Nur in vorgestellten Aufstiegsfeldern ist einen Leitergangsfeld erlaubt, wobei nur dort – anstelle der 
zuvor genannten Gerüstböden – auch Leitergangstafel EAW-L oder Durchstiegsbeläge EAW 
verwendet werden dürfen.  

 Zur Aussteifung der äußeren vertikalen Ebene sind Vertikaldiagonalen nach Anlage B, Seite 9  mit 
turmartiger Diagonalenführung zu verwenden, wobei einer Diagonalen höchstens fünf Gerüstfelder 
zugeordnet werden dürfen. 

 Abweichend hiervon sind in Abhängigkeit von der Konfiguration u.U. zusätzliche Vertikaldiagonalen 
entsprechend Anlage D einzubauen. In jedem untersten Gerüstfeld, in dem eine Vertikaldiagonale 
anschließt, ist ein Längsriegel (Horizontalriegel UH Plus nach Anlage B, Seite 75) in Höhe der unteren 
Querriegel einzubauen (siehe Anlage D). 

 Abweichend hiervon sind in nicht gehaltenen Gerüstlagen in Randfeldern mit Vertikaldiagonalen 
zusätzliche Längsriegel (Horizontalriegel UH Plus nach Anlage B, Seite 75) in Belaghöhe an 
Außenseite des Gerüstes einzubauen  

In Abhängigkeit von der Konfiguration sind u.U. zusätzliche Kupplungsdiagonale UBC nach Anlage B, 
Seite 66 einzubauen. 

C.5 Verankerung 

Die Verankerungen sind je nach Konfiguration und konstruktiven Erfordernissen mit Gerüsthaltern 
UWT nach Anlage B, Seite 55 auszuführen. Die Gerüsthalter sind je nach Aufbauvariante und 
konstruktiven Erfordernissen entsprechend Anlage D entweder 

- nur am inneren Vertikalrahmenstiel (einstieliger Gerüsthalter) mit der Gerüsthalterkupplung 
EWC nach Anlage B, Seite 33 bzw. Normalkupplung (vgl. Anlage C, Seite 9) oder  

- am inneren und äußeren Vertikalrahmenstiel (Gerüsthalter) mit der Gerüsthalterkupplung EWC 
nach Anlage B, Seite 33 bzw. Normalkupplung (vgl. Anlage C, Seite 9) oder 

 - als Ankerpaar im Winkel von 90° (Dreiecksanker) nur am inneren Vertikalrahmenstiel mit der 
Ankerkupplung UWC nach Anlage B, Seite 134  bzw. der Rosettenkupplung UWR nach 
Anlage B, Seite 139 oder  Normalkupplungen zu befestigen (vgl. Anlage C, 10). 

 Dreiecksanker dürfen nicht an den Stirnseiten des Gerüsts angebracht werden. Bei versetzten 
Ankerlagen sind die Gerüsthalter mit Normalkupplungen anzuschließen. Bei nicht versetzten 
Ankerlagen darf der Anschluss alternativ mit der Gerüsthalterkupplung EWC ausgeführt werden. el
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 Die in den Bauwerksfronten zur Aufnahme der Ankerkräfte anzuordnenden Befestigungsmittel müssen 
mindestens für die in Anlage C, Seiten 11 und 12 angegebenen charakteristischen Werte der 
Einwirkungen ausgelegt sein. 

 In Abhängigkeit von der Konfiguration nach Anlage C, Seiten 8 bis 10 sind folgende Ankerraster 
möglich: 

 a) 8 m-versetztes Ankerraster:  

  Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abständen von 8 m zu verankern; die Verankerungen 
benachbarter Vertikalrahmenzüge sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt 
anzuordnen. Die Vertikalrahmenzüge am Rand eines Gerüsts sind in vertikalen Abständen von 
4 m zu verankern.  

 b) 4 m- versetztes Ankerraster. 

  Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abständen von 4 m zu verankern, die Verankerungen 
benachbarter Vertikalrahmenzüge sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt 
anzuordnen.  

 c) 2 m-Ankerraster: 

  Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abständen von 2 m zu verankern (jeder Knoten).  

 Bei Verwendung von z.B. Außenkonsolen oder Überbrückungen und bei bestimmten 
Ausführungsvarianten sind u.U. zusätzliche Verankerungen entsprechend Anlage D erforderlich. Bei 
Einsatz von Schutzwänden ist die oberste Gerüstebene durchgehend zu verankern. 

 Für den Zwischenzustand "oberste Arbeitsebene unverankert" sind die Hinweise nach Abschnitt C.13 
zu beachten. 

C.6 Fundamentlasten 

 Die in Anlage C, Seiten 13 und 14 angegebenen und dargestellten Auflagerkräfte müssen in der 
Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden. Zusätzliche Lasten infolge von 
Ergänzungsbauteilen und Ausstattungen sind dort bereits berücksichtigt. Die Auflagerkräfte sind als 
charakteristische Werte angegeben. Für den Nachweis der Weiterleitung der Lasten in die 

Aufstandsfläche sind die angegebenen Werte mit dem Teilsicherheitsbeiwert F = 1,5 zu multiplizieren. 

C.7 Schutzdach  

 Das Schutzdach darf nur auf der Außenseite eines Gerüstes bis zu einer Gerüstlagenhöhe ≤ 8 m 
eingesetzt werden. Die konstruktive Ausbildung des Schutzdaches ist nach Anlage D, Seite 33 
auszuführen. Zusätzliche Maßnahmen zur Verankerung und Aussteifung des Gerüstes sind zu 
beachten. 

 Der Belag ist bis an das Gebäude zu verlegen. 

C.8 Durchgangsrahmen 

 Bei Verwendung der Durchgangsrahmen sind in Abhängigkeit von der Ausführung des Gerüsts 
zusätzliche Aussteifungen nach Anlage D, Seiten 8, 9, 16 bzw. 17 einzubauen.  

 Die konstruktive Ausbildung des Durchgangsrahmens ist nach Anlage D, Seiten 37 und 38 
auszuführen. 

 Bei der Errichtung von Fußgängerdurchgängen muss das Lichtraumprofil entsprechend 
DIN EN 12810-1:2004-03, Abschnitt 7.3.6.3 ausgebildet sein. 

C.9 Überbrückung 

 Die Überbrückungsträger dürfen zur Überbrückung von Toreinfahrten o. ä. bei Wegfall der unter der 

Überbrückung befindlichen Gerüstlagen eines Vertikalrahmenzuges bis zu einer Überbrückungsbreite 

von 6,00 m eingesetzt werden. Die Tragfähigkeit der Gitterträger ist in Anlage C, Seite 16 dargestellt. 

Die Gerüstzüge beidseits der Überbrückung müssen mit Vertikaldiagonalen ausgesteift werden. el
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 Die konstruktive Ausbildung der Überbrückung sowie die Aufbauvarianten sind nach Anlage D, 

Seiten 6, 7, 14 und 15 auszuführen. Die Obergurte sind in der Nähe der Knotenpunkte des Obergutes 

durch zusätzliche Anker oder durch einen schubsteifen Horizontalverband aus 

Rohr-Kupplungsmaterial nach Anlage D, Seite 35 und 36 auszusteifen. Zusätzliche Maßnahmen zur 

Verankerung des Gerüstes sind zu beachten. 

C.10 Vorgestellter Treppenaufstieg  

 Es dürfen nur vorgestellte Treppenaufgänge nach Anlage D, Seiten 38 und 39 verwendet werden.  

 Zusätzliche Maßnahmen zur Verankerung und Aussteifung des Gerüstes sind nach Anlage D, 
Seiten 40, 41 und 42 zu beachten. 

C.11 Eckausbildung 

 Ecken sind nach Anlage D, Seiten 43 und 44 auszuführen. 

 Für Innenecken sind die Regelungen zur Sicherung gegen abhebende Windkräfte aus Abschnitt C.1 
zu beachten. 

C.12 Verbreiterungskonsole 

 Auf der Innenseite des Gerüstes dürfen in allen Gerüstlagen die Konsole ECB 33 nach Anlage B, 
Seite 20 eingesetzt werden, alternativ dazu Konsole ECM 33 nach Anlage B, Seite 21, oder bei 
Feldlängen ℓ < 2,50 m die Auflage UC 33 nach Anlage B, Seite 87.  

 Die konstruktive Ausbildung einschließlich Verankerung mit Innenkonsolen ist nach Anlage D, 
Seite 29 auszuführen. 

 Auf der Außenseite des Gerüstes dürfen als Außenkonsolen nur in der obersten Gerüstlage (vgl. 
Anlage D, Seite 30) die Konsolen ECM 33 nach Anlage B, Seite 21 verwendet werden. Die 
Ausführung der Außenkonsolen mit Konsolen ECM 67 und Konsole ECM 100 ist nur für 
Lastklassen ≤ 3 zulässig. 

 Die konstruktive Ausbildung einschließlich Verankerung mit Außenkonsolen ist nach Anlage D, 
Seite 30 auszuführen. 

 Durchstiege dürfen nicht in Konsolen eingebaut werden. 

C.13 Oberste Arbeitsebene unverankert 

 Bei der Errichtung von Gebäuden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene 
entsprechend Anlage D, Seite 18um 2 m überragen (oberste Arbeitsebene unverankert). Die oberste 
Arbeitsebene darf sich in diesem Zwischenzustand im Rahmen der nachgewiesenen Regelausführung 
maximal in einer Höhe von H = 22 m befinden (ohne Spindelauszug). Weiterhin sind alle Stöße der 
Vertikalstiele in den drei obersten Lagen durch Fallstecker oder Steckbolzen zu sichern. Zusätzliche 
Maßnahmen zur Verankerung und Aussteifung des Gerüstes sind zu beachten, vgl. Anlage D, 
Seite 18.  

 Bekleidungen dürfen nicht über die oberste Ankerebene hinausreichen.  

Tabelle C.1: Bauteile der Regelausführung 

Bezeichnung Anlage B, Seite 

BASISRAHMEN  EVB 100/174 1 

BASISAUSGLEICH  EVA 100/50 2 

BASISAUSGLEICH  EVA 100/100 4 

EASYRAHMEN EVF 100200 5 

KOPFRAHMEN EVH 100/96 6 

ROHR EVR 150 8 

LAENGSDIAGONALE EBF L X 200 9 

STAHLBELAG EDS 33X200-300 10 
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Tabelle C.1: (Fortsetzung) 

Bezeichnung Anlage B, Seite 

STAHLBELAG EDS 33X50-150 11 

KOMBIBELAG EDW 66X300   *) 12 

KOMBIBELAG EDW 66X250   *) 13 

KOMBIBELAG EDW 66X200   *) 14 

KOMBIBELAG EDW 66X150   *) 15 

LEITERGANGSTAFEL EAW-L 66X300  **) 16 

LEITERGANGSTAFEL EAW-L 66X250  **) 17 

DURCHSTIEGSBELAG EAW 66X200  **) 18 

LEITER EAL 19 

KONSOLE ECB 33 20 

KONSOLE ECM 33 21 

KONSOLE ECM 67    *) 22 

KONSOLE ECM 100     *) 23 

GELAENDERHOLM EPG 24 

GELAENDERPFOSTEN EVP 100 25 

GELAENDERKUPPLUNG EPR 26 

SCHUTZWANDPFOSTEN EPS 27 

SCHUTZDACHANSCHLUSS EPC 28 

STIRNGELAENDER EPF 33 29 

STIRNGELAENDER EPF 67 30 

STIRNGELAENDER EPF 100 31 

MULTITRÄGER ELM 200 32 

GERUESTHALTERKUPPLUNG EWC 33 

EASYBASISSTIEL EVS 124 34 

EASYSTIEL EVM 200 35 

STIRNGELAENDER EPF 75 36 

FUSSSPINDEL UJB 43 

GITTERTRAEGER - STAHL ULS 50 47 

GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70 48 

GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD 49 

GITTERTRAEGER - ALU ULA 70 HD 50 

VERBINDER ULT 32 51 

SCHIEBEREITER ULB 50/70 52 

FALLSTECKER Ø48/57 53 

STECKBOLZEN Ø48/57 54 

GERUESTHALTER UWT 55 

RIEGELDIAGONALE UBL 63 

KUPPLUNGSDIAGONALE UBC 66 

BASISSTIEL UVB 24 67 

*) Nur für Lastklassen ≤ 3. 
**) Einsatz nur im vorgestellten Aufstiegsfeld oder in außenliegenden Aufstiegsfeldern für 
 Lastklassen ≤ 3. 
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Tabelle C.1: (Fortsetzung) 

Bezeichnung Anlage B, Seite 

VERTIKALSTIEL UVR 68 

VERTIKALSTIEL LVR 73 

HORIZONTALRIEGEL UH Plus 75 

PODESTBLECH UAB 30 76 

TREPPENGELAENDER UAG 77 

TREPPENGELAENDER UAH 78 

BORDBLECH UPY 79 

UH-ZAPFEN 81 

RIEGELAUFN. UHA Halb mit Zapfen 84 

UH-ZAPFEN-2 85 

RIEGELAUFN. UHA-2 Halb mit Zapf.  86 

AUFLAGE UC 87 

KUPPLUNGSRIEGEL UHC 94 

LEITER UAF 200, Alu 114 

GERÜSTTREPPE UAS 75x300/200, Alu 115 

GERÜSTTREPPE UAS 75x250/200, Alu 116 

ANKERKUPPLUNG UWC 134 

VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA Flex 135 

VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA 100 Flex 136 

BORDBRETT HOLZ UPF 137 

GELAENDERHALTER EPW 138 

ROSETTENKUPPLUNG UWR 139 
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